
Bike-leasing 
FAQ



Welche Leasinglaufzeiten gibt es bei der Eurorad?

Angeboten wird für Fahrräder und E-Bikes eine Leasing-Laufzeit von 36 Monaten.

Kann ich auch mehrere Fahrräder/E-Bikes leasen?

Du kannst bis zu zwei Räder im Gesamtwert von bis zu 8.000 € (inkl. MWSt) 

leasen.

Was beinhaltet der Überlassungsvertrag?

Leasingnehmer ist der Arbeitgeber nicht der/die Arbeitnehmer/-in. Mit dem 

Überlassungsvertrag überlässt der Arbeitgeber das Firmenfahrrad an den/die 

Mitarbeiter/-in. Es werden die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer/-innen 

festgehalten.

Was passiert, wenn der Arbeitnehmer das Unternehmen vor Ablauf des 

Überlassungsvertrages verlässt?

Diese Sonderfälle sind individuell abzustimmen. Der Arbeitgeber steht 

als Leasingnehmer im Vertragsverhältnis mit der Leasinggesellschaft. 

Grundsätzlich ist es auf Anfrage möglich, dass der/die Arbeitnehmer/-in das 

Rad mit zu seinem/ihrem neuen Arbeitgeber nimmt, dafür wird der Vertrag 

auf den neuen Leasingnehmer umgeschrieben. Grundsätzlich handelt es sich 

dabei um Einzelfallregelungen, welche individuell zwischen allen Beteiligten 

(Arbeitnehmer/-in, Leasinggesellschaft sowie altem und neuem Arbeitgeber) 

abzustimmen sind.

Darf ich das Dienstrad an andere verleihen?

Die Nutzung des Dienstrads durch Dritte ist unzulässig. Hiervon ausgenommen 

ist die Nutzung durch den Ehegatten/die Ehegattin, Lebensgefährten/

Lebensgefährtin oder in häuslicher Gemeinschaft lebende Familienangehörige 

des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin. Dem/der Arbeitnehmer/-in wird 

empfohlen vor der Überlassung an Dritte zu prüfen, ob die empfohlene 

Privathaftpflichtversicherung in diesem Fall für entstehende Schäden haftet.

Können Zubehörteile mit in den Leasingvertrag aufgenommen werden?

Bei dieser Frage hilft eine einfache Faustregel: Alles, was fest mit dem Fahrrad 

verbunden ist, zählt zur Ausstattung und wird daher als Bestandteil der 

Anschaffungskosten betrachtet. Einzige Ausnahme ist das Schloss, welches 

ebenfalls leasingfähig ist.
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Darf ich mein neues Fahrrad auch privat nutzen?

Das Rad darf in vollem Umfang privat genutzt werden. Dafür wird nach §8 

Absatz 2 Satz 8 EstG als monatlicher Durchschnittswert der privaten Nutzung 

1 Prozent auf die auf volle 100 € abgerundeten Viertel der unverbindlichen 

Preisempfehlung (“0,25%”) des Händlers einschließlich der Umsatzsteuer 

festgesetzt. 

Darf die Entfernungspauschale zusätzlich geltend gemacht werden?

Die 30 Cent/Kilometer dürfen in der Steuererklärung weiterhin geltend gemacht 

werden.

Wie muss das Fahrrad/E-Bike gegen Diebstahl gesichert werden?

Zum Schutz gegen Diebstahl ist das Fahrrad/E-Bike mit einem Bügel-, Falt-, 

Panzerketten- oder Rahmenschloss an einen festen Gegenstand anzuschließen. 

Zur Sicherung des Rades sind Schlösser mit einem Mindestkaufpreis von 

50 € (für Räder ab einem Kaufpreis von 1.000 €), bzw. Schlösser mit einem 

Mindestkaufpreis von 20 € (für Räder mit einem Kaufpreis unter 1.000 €) zu 

verwenden.

Muss ich mit dem neuen Fahrrad jeden Tag zur Arbeit fahren?

Nein, musst Du nicht. Wie oft, ob und bei welchem Wetter Du mit dem Fahrrad 

zur Arbeit fährst, entscheidest Du selbst.

Wer ist berechtigt am Bike-Leasing-Programm teilzunehmen?

Grundsätzlich gehören alle aktiven Arbeitnehmer/-innen der FEV Europe 

GmbH welche sich seit mindestens 6 Monaten in einem unbefristeten und 

ungekündigtem Arbeitsverhältnis befinden zum Berechtigtenkreis.

Abweichend davon sind vom Berechtigtenkreis ausgeschlossene 

Arbeitnehmer/-innen:

in Altersteilzeit

deren aktive Zeit beim Arbeitgeber < 36 Monate beträgt

in einem Ausbildungsverhältnis

in einem Insolvenz- und Pfändungsverfahren

in einem ruhenden Arbeitsverhältnis (z. B. Elternzeit, befristete Rente)

in Freistellung (z. B. Sabbatical)

in einem Arbeitsverhältnis als Praktikant, Aushilfe, Werksstudent oder geringfügig 

Beschäftigter
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Kann ich das Fahrrad nach Beendigung des Leasingvertrages kaufen?

Ein Kaufangebot kann nicht garantiert werden, allerdings ist dieses Vorgehen 

gängig. Der Fachhändler ist hierüber spätestens einen Monat vor Ablauf des 

Überlassungsvertrages zu informieren, er wird sich anschließend um eine 

Ankaufsmöglichkeit kümmern. Ein Erwerbsanspruch besteht wie gesagt jedoch 

nicht.

Werden bestimmte Kosten durch die FEV Europe GmbH übernommen?

Die FEV Europe GmbH übernimmt die administrativen, lohn- und 

gehaltsbuchhalterischen Aufwände. Sonstige Zuschüsse sind bislang nicht 

geplant.

Werden weitere Stellplätze/Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen?

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Änderungen der Stellplatzsituation geplant. 

Gerne kannst Du gute Ideen über „FEV IDEA“ einreichen oder direkt an das 

Gebäudemanagement richten. 

Wird es Lademöglichkeiten an den Fahrradabstellplätzen geben?

Die Erstellung einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes ist nicht angedacht.

Muss ich mit meinem Fahrrad zur jährlichen UVV (Unfallverhütungsvorschrift) 

Prüfung?

Ja! Werksfahrzeuge, die betrieblich genutzt werden, hierzu zählt auch das 

Dienstrad, sind als Arbeitsmittel im Sinne des ArbSchG einzustufen. Es spielt 

keine Rolle, ob das Fahrzeug ausschließlich für dienstliche Zwecke eingesetzt 

wird oder ob es sich um ein individuelles Firmenrad des Arbeitnehmers/ der 

Arbeitnehmerin, welches zu privaten und dienstlichen Zwecken genutzt wird, 

handelt.

Muss ich beim Fahren einen Helm tragen?

Bei Dienstfahrten besteht Helmpflicht. Bei privaten Fahrten wird das Tragen 

eines Helmes empfohlen.

Kann ich neben meinem Dienstwagen auch am Bike-Leasing-Programm 

teilnehmen?

Ja!
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